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Societas Privata Europaea & Co, - Welche Rechtsform sollte für das
Auslandsgeschäft gewählt werden?

5. Januar 2011 von Christian Knoßt

Expandierende deutsche Startups stehen häufig vor der Frage, in welche¡ Rechtsform nach eiûem efolgreicher Start in
Deutschland ausländische M¿ùk¡e e.obert we¡de¡ sollen ùnd wie Parher oder Investoren an der Auslandsaktivität beteiligt
werden können. Sollen selbstst¿indige Tochteruntemehmen iú Auslard gegründet werden? Sollen Zweigniederlassungen
errichtet werden? Ode¡ soll etwa eine deutsche Gesellschafl iûs Aùsland verleet werden?

Gründung einer ausländischen Tochtergesellschaft nach ausländischem Recht

Ein deutsches Unlemehmen kann regelmlißig problemlos als Alleingesellschafter iú Ausland eine Tochtergesellschaft nach dem
Recht des jeweiligen Staates (zum Beispiel eine Société È r-egpol!?þill!É...lim1tÉ,9..(S:à.r,.1.) in Frankeich oder eine Socicdad de

¡9--sp-,o-4.-s-eþi!igRd .firnitada (S.L) in Spaden) g¡ünden. Da im irtemationalen Gesellschafts¡echt die Möglichkeit eine¡ Rechtswãhl
nicht besteht, ergeben sich die Anforde¡ungen zur Glündung, Vertretung, Gewinnausschüth¡ng, Gesellschafterbeschlüsse,
Ubefragung von Gesch¿iftsanteilen, e¡c. aus dem Recht des ausl¿indischen Staates, in dem das Untemehmen gegründet wird.

Da expardierende Uritemehmen u¡ld ihre Beratq mit diesen Rechtsordnungen regelmäßig richt vertraut sind, sollte ñir die
fortlaùfende rechtliche Betreuung im Ausland ein ausreichendes Budget eiûgeplant we¡den. Zu beachter ist zudem, dass
Rechnungslegung und Steuercrklärulg ebenfalls im Aùsland unter der Beachtung der dort geltenden Regelungen zu e¡stellen
sind. Daher sollte auch fü¡ den ausländischen Steùerberater und Wirtschaftspdfer ein entsprechender Etat bereitgestellt werden.

Für das expandierende Untemehmen ergibt sich auße¡dem ein nicht une¡heblicher Verwaltungsaufwand im
Beteiligtulgscontrolling. Jede Rechtso¡dnùng wird unterschiedliche Vorgaben an Entscheidungsprozesse und insbesonde¡e an die
Möglicbkeit de¡ Weisulgse¡teilung aùs Deutschla¡d an die Geschäftsleitung vor Ort aufstellen.

Zweigniederlassungen im Ausland

Sta¡tups köDnen relativ einfach im europäischen Ausland Zweig ederlassungen der deutschen Gesellschaft (zum Beispiel
GmbH) errichten und zur Ve¡tretùûg im Ausland einen Niederlæsungsleiter der deùtschen Gesellschaft bestinúen.

Hie¡bei muss lediglich das im jeweiJigen Land maßgebliche Registrierungsverfa.hrer mit de¡ entsprecheûden
Veröffentlichungspflichten beachtet werden. Sûeùe¡¡echtlich sollte berücksichtigt werden, dass nach den meisten
Doppelbesteuen¡ngsabkommen die Besteue¡ung der Zweig ederlassung im Ausland e¡folgt.

Das Untemehmen wtd daher auch in dieser Konstellation zumeist nicht verschont, eine Steuerbilarø im Ausland und zusätzlich
eine Handelsbila¡z in Deutschla¡d zu erstellen. Da es sich bei der ZweisniederlassurÌs stets ùm eine Einheit der deutschen
CesellschaR handelt. können die Gesch¿insleiler der deulschen Cesellschaft inkomplizien-Weisungen an die Niederlassungsleiler
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unter der vertrauten deutschen Rechtsoldnùng erteilen.

Aus der Unselbständigkeit de¡ ausländjschen Einheit folgtjedoch auch, dass eine finanzielle K¡ise oder eine Haftùng im Ausland
stets die deutsche Gesellschâft trifft und keine Haftùngsâbschiraung gegeben ist. Zudem ist es in dieser KonsteÌlation
schwiedget Investoren ûnd Pa¡tner vo¡ O¡L u aû der Auslandseinheit zu beteiligen.

Verlegung einer deutschen Gesellschaft ins Ausland

Mit einigen rechtlichen Problemen verbunden ist die Enichtung einer deutscher Gesellschaft (zum Beispiel einel UC
(haftungsbeschränkt)), die sodann mit ikem Velwaltungssitz ìns Ausland verlegt wird. In dieser Konstellatio¡ muss gcnau
gep¡üft werden, ob u¡d inwieweit die Gesellschaft nach aùsländischem Recht in ih¡er deutschen Form ânerkannt wi-rd. Die
Rechtsfolgen eine Nichtanerkennung wären fatal: Eine pe¡sönliche HaÍÌung der Gesellschaftel dieser Auslandsgesellschaft kan¡
dann nicht âusgeschlossen werden.

Europäische Gesellschaften (SE und Ausblick auf SPE)

Nach Einîihrung der vo¡ allem ffiI größere Untemehmen gedachten ,,Societas Euopaea" (SE), soll es bald auch fìir
Mittelständler eine einheitliche euopäische Rechtsform geben. Die geplante ,,Societas Privata Europaea" (SPE) ist eine
supra[ational geschlossene Kapitalgesellschafi. Sie ist mit der deutschen GmbH durchaùs vergleichbat soll jedoch schor mit
einem Stammkapital von eiûem Euro gegründet rÀ'erden kö¡nen.

Die Gründung wird kostengünstig und eùropawejt einheitlich durchführbar sein. Die Gdinder einer SPE sollen - wie auch bei der
SE - die Wahl zwischen einer dualistischen Füh¡ungsshukh¡r, also wie bei der AG mit Vorstand und Aufsichtsrat, ûnd einem
monoistischer System mit nw einem Geschäftsfühnrngsorgan (wie bei der GmbH) haben.

Es ist abzuwarten, wie schnell sich die Beteiligten am GeseEgebùngsverfahen auf die Einführung der SPE einigen kônnen.
Jüngst scheint die Bundesregierung die Einführung wieder voranheiben zu wollen. Expa¡dierende Unternehmen wären durchaus
gut beraten, ihre Auslandsaktivitäten einheitlich unter dem Dach dff dann überall ane¡kannten SPE zu flihren.

Fazit: Von Zweigniederlassungen zu Auslandstöchtern

Alles ist machbar. Jùnge Startups sollûen sich keineswegs wegen rechtliche¡ Bedenken von einer Expansion ins AusÌa¡d abhalten
lassen. Soll der Markteint¡itt im Ausland ganz kurzfiistig angetestet rüerden, bietet sich die Gründung einer Zweigniederlassung
an. Soweit Inves¡oren odff Partne¡ an den Aùslandsaldivitäten beteilist we¡den sollen oder die deutsche Gesellschaft ìhre
Haftùng ñir das Auslandgeschäft minimieren will, werden d¡e meisrc; SÞrtups ih¡e ersten selbstständigen Auslandstöchter
gründen.
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